
 
 

Arbeits  -  UNFALL 
 

                                              mit 

                 Nadelstichverletzung (NSV 
*)) 

                              und/oder 

                Kontamination mit  BioStoffen 
                    (infektiösem „Material“) 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
   *) Definition Nadelstichverletzung (NSV) 
 

• jegliche Stich-, Schnitt- und Kratzverletzung der Haut  
-  durch benutzte scharfe Instrumente / Arbeitsgeräte  
    (Kanülen, Skalpelle, Scheren etc.) - 

 

  - die mit „Patientenmaterial“ verunreinigt waren 
 

- unabhängig davon, ob die Verletzung geblutet hat  
   oder nicht 
 

• auch: direkter Kontakt der Schleimhaut von Mund, Nase 
und/oder Augen mit dem „Quell-Material“ vom „Spender“ 
(„Index-Patient“) 
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Rechtliche und berufsgenossenschaftliche   
Grundlagen 
 

 
 
 
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG von 1996, Stand 2013) 
 
DGUV Vorschrift 1 - Grundsätze der Prävention (von 2014) 
 
Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV von 1999, Stand 2014) 
Arbeitsmedizinische Regeln (AMR…) 
 
Biostoffverordnung (BioStoffV von …., Stand 2013) 
 
Technische Regeln für BioStoffe (TRBA….) 
Technische Regle TRBA 250 - Biostoffe im Gesundheitswesen und …. 
 
BGW themen M612   Risiko Nadelstich  -   Infektionen wirksam vorbeugen,  2015 
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 Einleitung 
 
 

 
 
 
Arbeits – UNFÄLLE mit nachfolgend mehr als 3 (drei) unfallbedingten „Krankheitstagen“  
müssen der zuständigen, gewerbespezifischen Berufsgenossenschaft ( …BG…) mit 
UNFALLANZEIGE des Arbeitgebers (Formular U1000 0802) schriftlich angezeigt werden;  
 

übrige Unfälle (ggf. auch „Beinahe-UNFÄLLE“) sollten im Verbandbuch eingetragen werden: 
einerseits um   -  bei später erkanntem relevanten Schaden  -   einen Zusammenhang belegen 
zu können, aber auch andererseits um bei Praxis-/ Team-Besprechungen erwähnt / 
besprochen zu werden und ggf. noch Maßnahmen zu ergreifen und um das Risiko einer 
Wiederholung zu verringern. 
 
 
Eine Besonderheit stellen Nadelstichverletzungen (NSV) und/oder Kontamination mit 
„infektiösem Material“ dar.  
 

Nach den ersten erforderlichen Notfallmaßnahmen (siehe S. 6, Pkt. 6.1.3 und S 16:  
Notafllplan Flow Chart) sollte   -  auch wenn kein Krankenstand aus dem Ereignis resultiert  -   
eine UNFALLANZEIGE erfolgen; eine Vorstellung beim „D - Arzt“ (berufsgenossenschaftlich 
anerkannter Unfallarzt) und/oder Betriebsarzt macht Sinn, insbesondere wegen einer 
erforderlichen Beratung (?) und zur Information der zuständigen BG (der D-Arzt oder 
Betriebsarzt erstellt die „Ärztliche Unfallmeldung“ und sendet diese an die BG). Die zuständige 
Abteilung der BG muss Bescheid wissen, wenn serologische Laborkosten zu Lasten der BG 
geltend gemacht werden. Diese entstehen bei ins Fachlabor eingesandtem Material des 
„Index-Patienten“ („Quellmaterial“) und Impfschutz-Titer-Bestimmungen, Hepatitis B-Virus 
(HBV) sowie die Bestimmungen des Serostatus Hepatitis C-Virus (HCV) und ggf.  Humanen 
Immundefizienz Virus (HIV) des/der Beschäftigten. 
 
Wegen langer Inkubationszeiten und oft unklarer infektiösität der “Quelle“ sind  -  nachfolgend 
genannte  -   serologische Laboruntersuchungen weiterhin erforderlich (bis zu 6 Monaten). 
Kostenträger für den Gesamtumfang dieser Untersuchungen nach Unfall ist die zuständige BG. 
 
Bei Kenntnis des Infektionsstatus von „Index-Patient“ oder „Quell-Material“ sind die 
langwierigen laborchemischen serologischen Nachuntersuchungen nicht weiter erforderlich. 
 
Notfallmaßnahmen 
Erstmaßnahmen / Wundversorgung bei NSV 

 
 
 
 
 
 
 

Fortsetzung siehe Seite 16 
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TRBA 250 Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege  

6 Verhalten bei Unfällen  

6.1 Festlegung von Maßnahmen  

6.1.1 Der Arbeitgeber hat gemäß § 13 BioStoffV vor Aufnahme einer Tätigkeit der Schutz-

stufen 2 bis 4 die erforderlichen Maßnahmen festzulegen, die bei Unfällen notwendig 

sind, um die Auswirkungen auf die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten und 

anderer Personen zu minimieren.  

6.1.2 Für Beschäftigte, die bei ihren Tätigkeiten durch Stich- und Schnittverletzungen an 

benutzten spitzen und scharfen medizinischen Instrumenten oder durch sonstigen 

Kontakt mit Körperflüssigkeiten, insbesondere Schleimhautkontakt, gefährdet sind, 

müssen Maßnahmen nach Nadelstichverletzungen oder entsprechenden Kontakten 

zur Abwendung und Eingrenzung einer Infektion festgelegt werden. Die Maßnahmen 

sind in Abstimmung mit dem Betriebsarzt oder einer anderen fachlich geeigneten 

Person festzulegen.  

6.1.3 Zu den durchzuführenden Maßnahmen gehören insbesondere:  

 Unmittelbare Durchführung lokaler Sofortmaßnahmen (Desinfektion,  
            Dekontamination). *) 

 Recherchen zur Infektiosität des Indexpatienten, wofür die Zustimmung der  
            Betroffenen erforderlich ist.  

 Benennung einer Stelle, die im Falle einer HIV-, HBV- und HCV-Exposition  

            Maßnahmen der Prophylaxe (z.B. PEP
10

) festlegt und durchführt.  

 Erhebung des Serostatus des Beschäftigten bei einer möglichen HIV-, HBV- oder  
            HCV-Exposition (serologische Kontrolle) zur Erfassung einer Infektion.  

 Festlegung entsprechender Verfahren, falls bei Unfällen mit einer Gefährdung durch  
           andere Biostoffe gerechnet werden muss (z.B. Patienten mit TSE, Unfälle in  
            mikrobiologischen Laboratorien oder tierexperimentellen Einheiten).  
 

Hinweis: Empfehlungen zur Vorgehensweise und zum Verhalten 

insbesondere nach Nadelstichverletzungen finden sich bei den 

Unfallversicherungsträgern.  

6.1.4 Die Beschäftigten sind zu den festgelegten Maßnahmen zu unterweisen. Es ist 

insbesondere darauf hinzuweisen, dass jedes in Nummer 6.1.2 genannte 

Unfallereignis zu melden ist und bei Erfordernis einer serologischen Kontrolle bzw. 

PEP die entsprechende Stelle unmittelbar nach dem Unfall aufzusuchen ist.  

Hinweis: Geeignete Stelle ist insbesondere der Durchgangsarzt. Die Benennung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*) siehe auch Seite 16  
      

 Vorgehen nach Verletzung mit möglicherweise infektiösem „Material“ (Flow Chart) 

 
Quelle: TRBA 250 

6 
 



Anhang 6 TRBA 250: Beispiel für einen „Erfassungs- und Analysebogen  

              Nadelstichverletzung“  

Ein Fragebogen zur Erkennung von möglichen organisatorischen und technischen 
Unfallursachen nach Nadelstichverletzung (NSV) sollte nachfolgende Punkte 
enthalten. Individuelle Schuldzuweisungen sind zu vermeiden (siehe auch Nummer 
4.2.5 Absatz 4 Ziffer 7 sowie Nummer 6.2).  
Dabei dient dieser Bogen nicht dem innerbetrieblichen Management nach NSV 
(Durchgangsarzt, Betriebsarzt, Laborkontrollen). Diese Maßnahmen sind in Nummer 
6.1 genannt. Vorgang: Aktenzeichen o.ä. zur Identifizierung des Unfalls, Unfalldatum  

Verletzter:  Erhebung von  

           - Geschlecht  
           - Alter  
           - Berufserfahrung (Jahre)  
           - Betriebszugehörigkeit (Jahre)  
           - erlernter Beruf  
                     - zum Unfallzeitpunkt ausgeübte Tätigkeit  
 
Unfallhergang: kurze Schilderung des Unfallablaufs  

             - Unfallzeitpunkt  
             - verstrichene Zeit seit Arbeitsbeginn  
             - Verletzungsart  
             - Verletzungsinstrument (genaue Angabe)  
             - verletztes Körperteil  

             - Wurde PSA getragen? Welche?  
 
Mögliche Unfallursachen (Mehrfachnennung möglich):  

             - Zeitdruck  
             - Ablenkung durch Umgebungsfaktoren  
             - Störung durch andere Personen  
             - Unerwartete Bewegung des Patienten  
             - Arbeitsumfeld: technische oder organisatorische Mängel,  
                    räumliche Beengtheit  
             - Müdigkeit  
             - Überlastung  
             - Mangelnde Schulung/Kenntnis der Anwendung  

             - …  
 

Abhilfe kann geschaffen werden durch folgende Maßnahmen:  

            - Technisch: ……………………………………………..  
            - Organisatorisch: .……………………………………..  
            - Persönlich: …………………………………………….  
            - Sonstiges: ……………………………………………...  

 

 

Quelle: TRBA 250 , Seite 63: Anhang 6 

Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe – ABAS – www.baua.de/abas 

 
7 



Info b. Arbeitsunfall m. Verletzung u. Verdacht auf kontagiöses Material : 

Hepatitis B, Hepatitis C, HIV  
(Stich- / Schnittverletzung ,  Kanüle oder  Nadel, Skalpell o. ä. ? : ....................) 

 

Sehr geehrte Frau  ...................................., sehr geehrter Herr ................................................, 

 

Sie gaben an, am  .....................  einen Unfall mit Verletzung und Verdacht auf kontagiöses 

Material (Blut, Serum, Körperausscheidungen etc.) erlitten zu haben. 
 

Tragen Sie Sorge, daß dieses Ereignis im Verbandsbuch in der Praxis (am besten mit 

Namen eines Zeugen und dessen Unterschrift) eingetragen worden ist. 
 

Wenn der Betriebsarztes (BA) mit der Rücksendung dieser Info informiert worden ist, erhalten 

Sie einen Vordruck Betriebsärztliches Protokoll des „Arbeitsunfalls“, auf dem Sie auch die 

Fragen zum Indexpatienten   -  wenn irgend möglich  -   noch genauer beantworten sollten ! 

 
 

Hier ist das Beispiel des Betriebsärztlichen Protokolls .......  abgebildet, mit der Bitte  

um entsprechende Angaben vorab :   
 

 
    Betriebsärztliches Protokoll des „Arbeitsunfalls“   vom ________________________ 

                                                 Datum  

 

    von  ____________________________________________ 

             Herrn / Frau   :  Name,  Vorname,  Geburtsdatum 

    . 

    . 

    . 

    _________________________________________________________________________________________________________ 

    Unfallbetrieb / Arbeitgeber / Praxis  (Name und Anschrift, Tel.-Nr.) 

 

    _________________________________________________________________________________________________________ 

    noch Unfallbetrieb / Arbeitgeber / Praxis  (Name und Anschrift, Tel.-Nr.) 

 

    _________________________________________________________________________________________________________ 

    Unfallversicherungsträger / Berufsgenossenschaft (BG)                    BG ..  -  Mitgliedsnummer des Betriebes 

 

    _________________________________________________________________________________________________________ 

    Unfalltag                       Unfallzeit                   Arbeitsbeginn 

 

 

    Index - Patient 

 

    _________________________________________________________________________________________________________  

    Name       Vorname    Geb.-Datum 

    

    _________________________________________________________________________________________________________ 

    Anschrift:   Straße und Hausnummer     PLZ           Wohnort 

 

    Patienten - Fragebogen über infektiöse Erkrankung      □ ja              □  nein 

 

    . 

    . 

    . 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichem Gruß 

Ihr Betriebsarzt (BA)                                          
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Betriebsärztliches Protokoll des „Arbeitsunfalls“   vom ____________________ 
                                                                                                                                Datum  

von : 
 

_____________________________________________________________________________________  
Name                  Vorname           Geb.-Datum 
 

_____________________________________________________________________________________ 
privat  Anschrift:   Straße und Hausnummer               PLZ             Wohnort 
 

_____________________________________           ___________________________________________ 
Telefon                           MobilTelefon 
 

_____________________________________      
beschäftigt als 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Unfallbetrieb / Arbeitgeber / Praxis  (Name und Anschrift, Tel.-Nr.) 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 F a x  - Nummer 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Unfallversicherungsträger / Berufsgenossenschaft (BG)                                                                       BG ... - Mitgliedsnummer des Betriebes 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Unfalltag                       Unfallzeit                   Arbeitsbeginn 
 

UNFALLANZEIGE     an    die    BG ..    ist    am  Datum : ................................   abgesandt    worden.  
 
 

Index - Patient 

 
_________________________________________________________________________________  
Name       Vorname    Geb.-Datum 
 

_________________________________________________________________________________ 
Anschrift:   Straße und Hausnummer     PLZ           Wohnort 

 
Patienten - Fragebogen über infektiöse Erkrankung      □ ja              □  nein 
 
auf befragen gibt der/die Indexpatient/In zur möglichen Hepatitis B, C und HIV Erkrankung an :  
  
................................................................................................................................................................. 
 Einschätzung, ob sich  Index-Patient selbst sich in einer „Inkubationsphase“ befinden könnte ?  
 
 

Unfallhergang :  
......................................................................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

Angabe :  Stich- / Schnittverletzung ,  Kanüle oder  Nadel, Skalpell o. ä. ? : ................................................ 

......................................................................................................................................................................... 
 

Befund / Diagnose :  ....................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
Auf der Rückseite sind die zu erfolgenden  serologischen Untersuchungen  aufgeführt   
(die hervorgehobenen Untersuchungen müssen in jedem Fall erfolgen, die übrigen fakultativ  
  bei gegebenem Anlaß). 
 
________________                     _______________________                    _________________________  
 Datum                                                                    Verletzte/r                                                                                 Arzt / Ärztin   
 

 

      bitte wenden   9 



 

 

 

 

Serologische Untersuchungen 
 

_______________________________________________________________________________  
Name                  Vorname    Geb.-Datum 
 

zum Unfall am     ......................... 
                             Datum 
 

 Verletzte/r 

 sofort 2 - 4 

 Wochen 

 n.Unfall 

P C R-Best. 

3 

Wochen 
n. Unfall

6 

Wochen 
n. Unfall 

3 

Monate 
n. Unfall 

6  

Monate 
n. Unfall 

 
 

Datum Datum Datum Datum Datum Datum 

HBc-AK 
wenn nicht geimpft 

 

      

HBs-AG  

 
      

HBs-AK 
wenn negativ impfen 

 

!      

 

 
      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

HCV- AK 
 

 

!      

  

 

 

     

 

 

 

 

     

HIV 1 + 2 
Suchtest 
 

!      

 

 

      

 

 

      

       
(SGPT)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für Kontakt Fachlabor Lademannbogen,  Herr Dr. G. Mohrmann      Tel. 040. 53 805 - 133 

Herr Dr. Ch. Noah          Tel. 040. 53 805 - 706 

      e-mail: christian.noah@labor-lademannbogen.de  
 

 

Wenn Hepatitis B Grundimmunisierung u. HBs-AK Titer nicht länger 

als 5 Jahre zurückliegend und  > 100 mIU/ml, nur HCV- AK und HIV 1 

+ 2  Suchtest; 

wenn : HBs-AK Titer unbekannt ? oder mehr als 5 Jahre zurückliegend 

und/oder  < 100 mIU/ml :  Postexpositions - Prophylaxe Hepatitis B, wie 

von der STIKO  im Epidemiologischen Bulletin beschrieben 

(www.rki.de). 
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BGW Bestellnummer  U036 
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1 Name und Anschrift des Unternehmers 

      U N F A L L A N Z E I G E  

2 Unternehmensnummer des Unfallversicherungsträgers 

                      

 

3 Empfänger 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 

 
 
 
 
 

       
 
 
 
 

     
4 Name, Vorname des Versicherten 

      
5 Geburtsdatum Tag Monat Jahr 

 

  

 
  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

6 Straße, Hausnummer 

      
Postleitzahl Ort 

       

  
 

  
 

  
 

  
 

  

7 Geschlecht 8 Staatsangehörigkeit 

      
9 Leiharbeitnehmer 

 männlich  weiblich  ja  nein 

10 Auszubildender 11 Ist der Versicherte  Unternehmer 

 mit dem Unternehmer verwandt 

 

  Ehegatte des Unternehmers 

 Gesellschafter/ Geschäftsführer 

 

 ja  nein 

12 Anspruch auf Entgeltfortzahlung 13 Krankenkasse des Versicherten (Name, PLZ, Ort) 

       
besteht für 

 
  

 
  

 
Wochen 

14 Tödlicher Unfall 15 Unfallzeitpunkt 16 Unfallort (genaue Orts- und Straßenangabe mit PLZ) 

        
ja 

 
nein 

Tag Monat Jahr Stunde Minute 

 
  

 
  

 
  

 
  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

17 Ausführliche Schilderung des Unfallhergangs (Verlauf, Bezeichnung des Betriebsteils, ggf. Beteiligung von Maschinen, Anlagen,   
     Gefahrstoffen) 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Angaben beruhen auf der Schilderung   des Versicherten   anderer Personen 

18 Verletzte Körperteile 

      
19 Art der Verletzung 

      
20 Wer hat von dem Unfall zuerst Kenntnis genommen? (Name, Anschrift des Zeugen) 

      
War diese Person Augenzeuge 

 ja  nein 

21 Name und Anschrift des erstbehandelnden Arztes/Krankenhauses 

      

 

22 Beginn und Ende der Arbeitszeit des Versicherten 

 Stunde Minute  Stunde Minute 

 
Beginn 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
Ende 

 
  

 
  

 
  

 
  

23 Zum Unfallzeitpunkt beschäftigt/tätig als 24 Seit wann bei dieser Tätigkeit Monat Jahr 

        
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

25 In welchem Teil des Unternehmens ist der Versicherte ständig tätig? 

      

26 Hat der Versicherte die Arbeit eingestellt?        nein    sofort   später am 
Tag Monat Stunde 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

27 Hat der Versicherte die Arbeit wieder aufgenommen?        nein     ja, am 
Tag Monat Jahr 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

      

 

      

 

      

 

      

28   Datum Unternehmer / Bevollmächtigter Betriebsrat (Personalrat) Telefon-Nr. für Rückfragen (Ansprechpartner) 
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Schritt 7 

      Gefährdungsbeurteilung fortschreiben 
 

Die Gefährdungsbeurteilung(en) ist/sind regelmäßig auf  
Aktualität zu überprüfen, insbesondere nach einem 
UNFALL / “BeinaheUNFALL” oder einer Verletzung ; 
 

 
auch bei  
 

• Neubeschaffung / Verwendung von neuen Arbeits-mitteln 
/ -stoffen (insbesondere Gefahrstoffe) 

• Änderung von Arbeits-/Tätigkeitsbereichen und/oder -
verfahren  

• Änderung von Vorschriften / des Stands der Technik 
• Planung von Investitionsvorhaben 
 
Grundsätzlich besteht bei der Aktualisierung der 
Gefährdungsbeurteilung die Frage :  
 
• Sind neue Gefährdungen entstanden? 
• Sind die verantwortlichen Personen noch aktuell?  
• Werden die fortlaufenden Maßnahmen auch weiterhin 

umgesetzt?  
• Sind noch weitere Maßnahmen erforderlich? 
 

 
 
 
 

___________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 
erstellt von :  geprüft von : freigegeben von :   

erstellt am : Datum : geprüft am : Datum : freigegeben am : Datum : gültig bis :___/ ___ 

1. Aktualisierung am:  geprüft am : Datum : freigegeben am : Datum : gültig bis :___/ ___ 

2. Aktualisierung am: geprüft am : Datum : freigegeben am : Datum : gültig bis :___/ ___ 

3. Aktualisierung am: geprüft am : Datum : freigegeben am : Datum : gültig bis :___/ ___ 

 

1 

2

3

45
6

7

15 

Bei bis zu 10 Beschäftigen beraten/unterstützen Fachkraft für Arbeitssicherheit (FASi)  und/oder  Betriebsarzt 

(BA) regelmäßig spätestens alle 5 Jahre das Unternehmen, auch bei der Gefährdungsbeurteilung;  
 

bei mehr als 10 Beschäftigten gibt es eine laufende Beratung auch zur Gefährdungsbeurteilung durch FASi und BA. 
 

Beim „alternativen Unternehmer-Modell“ ist ggf. eine bedarfsorientierte Beratung zur Gefährdungsbeurteilung 

durch FASi  und/oder  BA erforderlich (DGUV Vorschrift 2: Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit). 
 

Aktualisierung 
( A n l ä s s e ) 



Vorgehen nach Verletzung mit möglicherweise infektiösem „Material“ 
( kontaminierte Kanüle, Nadel, Skalpell, Instrument etc. ) 

 
  

Verletzung oder Schmierkontakt  
mit möglicherweise infektiösem Material  
( HBC, HCV, HIV ) ( = NS-Verletzung ) 

Blutung anregen (mind. 2 - 4  min.)  
Wundkanal spreizen ! 

ggf. Reinigung der Wunde mit Wasser 

Desinfektion  
( z.B. Sterilium® o. Softaman® ) 

> 10 min. ! 

Betriebsarzt ( BA ) verständigen 
Telefon: ............................ 

Mit 30 - 80 %-igem Ethanol  
abtupfen, ausspülen ( ggf. mit 
Sterilium® oder Softaman® ), 

nicht verschlucken 

Hilfe holen:  Augenspülung mit 
reichlich 0,9 % NaCl  

- falls nicht vorhanden - 
mit Leitungswasser spülen ! 

Isogutt – Augentropfen 
Verband mit aseptischer Salbe 

Arbeitgeber verständigen Eintragung in das  
Verbandsbuch 
( ggf. Zeugen- 
unterschrift) 

Aktuelle Gefährdungsanalyse 
Risikoabwägung 

Veranlassung weiterer Maßnahmen 

ifi.-Institut (Prof. Plettenberg, Dr. Stoehr et al) 
kontaktieren: Telefon: (040) 181885 - 3780 /   
- 3781 / - 3782 bzw. BNI - Tropeninstitut -  

Ambulanz Telefon: (040) 42 81 8 - 0  

ggf. Taxi rufen, ggf. Begleitperson  

Vorstellung ifi. (Prof. Plettenberg, Dr.Stoehr e.a.) 
Asklepiosklinik St. Georg Hs. K, Lohmühlen-
strasse 5, 20099 Hamburg   bzw. 
 

BNI - Tropeninstitut - Ambulanz,  
Bernhard-Nocht-Str. 74, 20350 Hamburg  

UNFALLANZEIGE vom Arbeitgeber 
ggf. Ärztliche Unfallmeldung: Formular F 1050 und 

UNFALLANZEIGE      
an  BGW weiterleiten  

Blut-Untersuchung der 
verletzten Person:   
HBV, HCV, HIV und 
wiederholen nach 
4 Wochen, 6 Wochen,  
3 Monaten, 6 Monaten  

Serologisches 
„Untersuchungs- 
Programm“ : wenn 
vom Indexpatient 
Infektionsstatus 
bekannt, abgekürztes 
Vorgehen möglich, 
sonst aufwendiges 
„Nachunter-
suchungsprogramm“ 
über 3 bis 6 Monate 
erforderlich 
 

Quellenmaterial  
(Indexpatient) 

sichern 
 

nein 

    ja 

Serologisches 
„Untersuchungs- 
Programm“ : 
. . . . . . . . . .. 

Beratung  
erforderlich 

ggf. HBV passive  
Immunisierung, 
ggf. HIV-PEP 

  BA nicht erreichbar 

  Stich- / Schnittverletzung Kontamination von Haut und 
Schleimhäuten ( Mund, Nase ) 

Kontamination der Augen 

Anamnese des Index-  
patienten = Spender  
Blut-Untersuchung  
auf HIV, HBV, HCV 

 

    Einverständ- 
    nis-Erklärung 
    . 
    . 
     

Außerhalb d. Öffnungs-/ 
Arbeitszeiten vom ifi.-  

oder BNI-Tropeninstitut : 

 

 

UKE - ZAD 
Medizinische 

Notaufnahme 

(040) 42803 - 2040 
 

oder 
 

Asklepiosklinik  

St. Georg, Medizinische 

Aufnahmestation 
(040) 181885 - 2263 

 

 

Info mit Kopien an 
Betriebsarzt ( BA ) ggf.  

 

Ärztliche Unfallmeldung: 
Formular F1050 


